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A n fra g e 

der Abgeordneten Kiss 
und Kollegen 
an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Gendarmerieposten Neuhaus am Klausenbach 

(Regionalanliegen Nr.157) 

Nachdem der Bundesminister für Inneres noch im Juli 1991 
ausdrücklich bestätigt hatte, daß eine Auflösung bzw. 

Zusammenlegung des Gendarmeriepostens Neuhaus/Klausenbach 
nicht aktuell sei, wurde trotz weiterer Diskussionen, in 

denen seitens der Bevölkerung der Wunsch auf Beibehaltung des 

GP zum Ausdruck gebracht wurde, im November 1992 die 
Zusammenlegung des GP Neuhaus mit dem GP Minihof-Liebau 
beschlossen; zugleich wurde diese Maßnahme bis zu einer 

merkbaren Beruhigung an der Grenze zu Slowenien ausgesetzt. 

Es ist wohl verständlich, daß die Aufschiebung der 
Zusammenlegung, so sehr dies in der gegenwärtigen Situation 

zu begrüßen ist, als Damoklesschwert über der Bevölkerung und 

den Beamten hängt. Es wäre wünschenswert, bald eine 
endgültige Entscheidung zu treffen, wobei auch überlegt 

werden sollte, die bereits getroffene Entscheidung im 

Hinblick auf die Verpflichtung zur Sicherung der Außengrenze 

im Falle eines EG-Beitritts rückgängig zu machen. Sollte dies 

nicht beabsichtigt sein, so müßten rechtzeitig vor 
Verwirklichung der Zusammenlegung auch die infrastrukturellen 

Maßnahmen am GP Minihof-Liebau geschaffen werden. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten an den Bundesminister 
für Inneres folgende 
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A n fra g e 

1) Sind Sie bereit, die Frage der Zusammenlegung der GP 

Neuhaus und Minihof-Liebau im Hinblick auf die 

Notwendigkeit einer verstärkten Kontrolle der 

Außengrenze im Falle eines EG-Beitritts neuerlich 

prüfen zu lassen? 

2) Besteht aufgrund dieser neuen Situation die Möglichkeit 

einer Zurücknahme der Entscheidung zur Zusammenlegung 

der genannten Gendarmerieposten? 

3) Wenn eine Revision der Entscheidung nicht beabsichtigt 

ist: 

Wann kann mit einer Entscheidung über den zeitpunkt der 

tatsächlichen Zusammenlegung gerechnet werden, um die 

Phase der Verunsicherung zu beenden? 

4) Werden Sie im Fall der Zusammenlegung dafür Sorge 

tragen, daß die infrastrukturellen Maßnahmen am 

Gendarmerieposten Minihof-Liebau rechtzeitig getroffen 

werden? 
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